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Das wurde aber

auch Ze i t !

Neue Arbeitsstätten-Regel schafft Klarheit

Nach jahrelangen Auseinandersetzungen ist jetzt geklärt, welche

Ab messungen Arbeitsräume mindestens aufweisen müssen. Tipp 
extra erläutert die wichtigsten Bestimmungen der Technischen Regel

”Raumabmessungen und Bewegungsflächen“, die Anfang September

veröffentlicht wurde. Jetzt kommt es da rauf an, ihre Inhalte zum Schutz

der Beschäftigten umzusetzen.

Wie viel Platz muss sein?
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ASR A3.7

Lärm
(liegt noch
nicht vor)

Zur Bedeutung der neuen ASR "Raumabmessungen"

Die Technische Regel für Ar  beits -
stätten (ASR) A1.2 Raum  ab mes sun -
gen und Bewegungsflächen klärt
die  Abmessungen von Arbeits- und
Bü roräumen. Die Ar beits stät ten -
verordnung (ArbStättV) von 2004
hatte auch in diesem Bereich Kon-
kretisierungslücken gerissen.

Zur Erinnerung: In der ArbStättV von

1975 waren Mindestmaße für die

Grundfläche, die lichte Höhe oder den

Luftraum von Arbeitsräumen ange -

geben. Damit wussten alle Beteilig-

ten, wonach sie sich zu richten hatten.

Die 2004 novellierte ArbStättV formu-

liert nur noch Schutzziele allgemeiner

Art – wie z. B. eine „ausreichende“

Grundfläche oder eine „ausreichen-

de“ lichte Höhe. Diese müssen so be-

messen sein, „dass Beschäftigte ohne

Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ih-

rer Gesundheit oder ihres Wohlbefin-

dens ihre Arbeit verrichten können“

(Anhang 1.2).

Die Konsequenzen der politisch ge-

wollten Deregulierung liegen auf der

Hand: viel fältiger Auslegungsstreit

zwischen den Betriebsparteien und

nur wenige Instrumente für Betriebs-

räte, um mit den Beschäftigten Ver-

besserungen durchzusetzen.

Der Ausschuss für Arbeitsstätten

beim Bundesministerium für Arbeit

und Soziales (ASTA) hat in mehrjäh ri -

ger Arbeit die notwendigen Konkreti-

sierungen der ArbStättV im Hinblick

auf Raumabmessungen vorgenommen.

Die ASR ist am  5. September 2013 in

Kraft getreten.
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Überfällige Konkretisierung
Die ASR berücksichtigt
• Stellflächen für Arbeitsmittel, 

Einbauten und Einrichtungen

• Funktionsflächen hierfür

• Verkehrswege, Fluchtwege, 

Gänge

• notwendige Sicherheits-

abstände

• Bewegungsflächen für 

Beschäftigte

• Zuschläge für persönliche 

Schutz ausrüstung oder die 

Handhabung von Arbeitsge  -

genständen und Arbeitsmitteln

(wenn nötig).

Die ASR legt auch fest, in welchen

Fällen sich Bewegungsflächen mit

anderen Flächen überlagern dürfen

und in welchen Fällen nicht. Zahl-

reiche Illustrationen sollen helfen,

Auslegungsprobleme zu vermeiden.

Der Arbeitgeber kann bei Einhaltung

der ASR A1.2 davon ausgehen, dass

er den Anforderungen der ArbStättV

in Sachen Raumabmessungen ge-

nügt. Bei jeder Abweichung müsste

er ansonsten den Nachweis erbrin-

gen, dass er ein vergleichbares

Schutzniveau für die  Beschäftigten

realisiert. Die betriebliche Anwen-

dung der ASR sollte freilich auch in

einer Betriebsvereinbarung festge-

schrieben werden.

Die neue ASR hilft nicht nur den be-

trieblichen Akteuren: Für die staatli-

chen Aufsichtsbehörden liefert die

neue Regel ebenfalls eine klare Ori-

entierung, wie die   ArbStättV im Hin-

blick auf Raumabmessungen auszu-

legen ist.

ArbSchG

ArbStättV

ASR

Regelungsbereich:
Arbeitsräume
* einrichten 
* betreiben

ASR A1.2

Raumabmessungen und
Bewegungsflächen

ASR A2.3

Fluchtwege

ASR A1.8

Verkehrswege

Gefährdungs-
beurteilung

Betriebsverein -
barung über die 
Anwendung der

ASR

ASR A3.6

Lüftung

Bundesregierung erlässt gem.
§ 18 ArbSchG

Auftrag an ASTA zur 
Konkretisierung 
(§ 7 ArbStättV)

Zur rechtlichen Einordnung von Arbeitsstättenregeln
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Zur Bedeutung der neuen ASR "Raumabmessungen"
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Warum hat der Ausschuss für Arbeits-

stätten so lange für diese wichtige

Regel gebraucht?

Für eine Einigung im Ausschuss wa-

ren viele Hürden zu überwinden. Der

Ausschuss musste in die Rolle des

„Ersatz-Verordnungsgebers“ schlüp-

fen, da wir seit der Novellierung der

Arbeitsstättenverordnung 2004 nur

noch allgemeine Schutzziele haben.

Umso bemerkenswerter, dass es mit

dieser ASR wieder eindeutige Maß-

zahlen gibt. 

Welche Bestimmungen in der neuen

Regel sind besonders wichtig?

Grundsätzlich gilt: Die erforderliche

Grundfläche für Arbeitsräume ergibt

sich aus mehreren Teilflächen, da-

runter die Stell- bzw. Funktionsflä-

che von Arbeitsmitteln, die Bewe-

gungsfläche am Arbeitsplatz, die 

Fläche für Verkehrs- und Fluchtwege

sowie für Sicherheitsabstände. Die

Flächen für einzelne Arbeitsräume

bzw. Arbeitsplätze können also sehr

unterschiedlich sein: So verlangt die

Bedienung einer großen Maschine

mehr Platz als etwa die manuelle 

Arbeit an einer Werkbank. Ähnliches

gilt für ein Büro. Wenn wegen der 

Arbeitsabläufe ein zusätzlicher 

Besprechungstisch erforderlich ist,

dann muss der notwendige Platz

eingeplant werden. Nachdem die

1975er Verordnung eine Mindest-

grundfläche nur für Arbeitsräume

festgelegt hatte, gibt es jetzt auch

Maßangaben für Arbeitsplätze.

Welche neuen Anforderungen gibt

es für Büroarbeitsplätze?

Es gibt zum ersten Mal in einer Tech-

nischen Regel präzise Vorgaben für

verschiedene Bürotypen. Für Einzel-

oder Mehrper-

sonenbüros gilt

als Richtwert 8

bis 10 m2 je Ar-

beitsplatz. Bei

Arbeitsplätzen in Großraumbüros ist

wegen des höheren Verkehrsflä-

chenbedarfs und größerer Störwir-

kungen – etwa durch Lärm – von 12

bis 15 m² je Arbeitsplatz auszu -

gehen. 

Was ist denn ein Richtwert? 

Der Richtwert beschreibt eine Soll-

Bestimmung, die im Regelfall einzu-

halten ist. Für das Großraumbüro ist

eine Fläche pro Arbeitsplatz in ei-

nem Toleranzbereich von 12 bis 15 m2

anzusetzen. Der Richtwert ist keine

Muss-Bestimmung, er drückt aber

Andrea Fergen, Leiterin des Ressorts
Arbeitsgestaltung und Gesundheits-
schutz beim Vorstand der IG Metall,
stellvertretende Vorsitzende des Aus-
schusses für Arbeitsstätten (ASTA)

auch keine Entscheidung nach frei-

em Ermessen aus. Die Abweichung

von einem Richtwert ist begrün-

dungspflichtig. Im Rahmen der Ge-

fährdungsbeurteilung müsste bei

einer geringeren Flächenbemes-

sung dargelegt werden, durch wel-

che Kompensationsmaßnahmen das

gleiche Niveau von Sicherheit und

Gesundheitsschutz erzielt werden

kann. Reine Kostenargumente sind

in diesem Kontext nach dem Willen

des Gesetzgebers fehl am Platz. 

Wie sollten die betrieblichen Ar beits -

schutz-Akteure mit der neuen Regel

umgehen?

Nun gilt es, die bestehenden Ar -

beitsplätze mit den Bestimmungen

der neuen

Re  gel abzu-

gleichen und

ggf. notwen-

dige Maß-

nahmen umzusetzen. Ebenso müs-

sen die erweiterten Möglichkeiten

bei der Neuplanung von Arbeitsplät-

zen konsequent berücksichtigt wer-

den. In Zukunft dürfte es für betrieb-

liche Interessenvertretungen leichter

werden, arbeitswissenschaftlich be-

gründete Raummaße durch zusetzen.

Wegen der in der Praxis häufig auf-

tretenden Flächenproblematik in

Großraumbüros wird die ASR für die-

sen Bereich sicher besonders nutz-

bringend sein. In diesem Sinne ist die

neue Regel ein wichtiger Impuls für

gute Arbeit im Büro.

»Ein wichtiger Impuls 
für gute Arbeit im Büro«
Interview mit Andrea Fergen

»Es gibt zum ersten Mal in einer
Technischen Regel präzise Vorgaben

für verschiedene Bürotypen«
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Die verschiedenen Skizzen der ASR

zeigen mehrere Büro-Typen mit ihrem

jeweiligen Flächenbedarf.

An dem hier dargestellten Zweiperso-

nenbüro lassen sich gut die unter-

schiedlichen benötigten Flächen

Die ASR Raumabmessungen und Bewegungsflächen trifft nicht nur Aussagen zu den wichtigsten Abmessungen
von Arbeitsräumen. Sie enthält auch mehrere Skizzen, die der Veranschaulichung dienen. Darüber hinaus werden
Begriffe definiert. Tipp extra bringt auf den Seiten 4–6 einen kurzen Überblick über wichtige Bestimmungen und
Maßvorgaben.

nachvollziehen: Flächen für Möbel,

ihre Funktionsflächen, der Bewe-

gungsraum der Beschäftigten oder

die Wege zur Tür, zum jeweiligen

Schreibtisch oder zum Heizkörper-

thermostat bzw. zur Fensterverrie -

gelung.

Bei vollem Auszug des Rollcontai-

ners bleibt der notwendige Sicher-

heitsabstand gewahrt (in diesem

Fall zur gegenüber liegenden Wand).

Der für beide Schreibtische gemein-

sam genutzte Zugang stellt zugleich

den Rettungsweg dar und muss in

diesem Fall mindestens 0,875 m

breit sein (bei Nutzung eines Weges

durch 6 bis 20 Beschäftigte müsste

die Breite mindestens 1 m betragen,

vgl. hierzu die ASR A2.3 Fluchtwege).

Der Flächenbedarf beträgt im

Beispiel links 10,12 m
2

pro Ar-

beitsplatz. Wichtig für die Büroge-

staltung ist, dass sich die Bewe-

gungsflächen von Arbeitsplätzen

nicht überschneiden dürfen. Funkti-

onsflächen dürfen sich nur mit der

Bewegungsfläche des Arbeitsplat-

zes überlagern, zu dem sie gehören.
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Das steckt hinter den Skizzen

Zweipersonenbüro

Quelle: VBG Hamburg (www.vgb.de)
Erläuterungen hinzugefügt durch IG Metall

Wichtige Bestimmungen im Überblick

Zugang zu Fenster
oder Heizungsregler

(mind. 0,50 m)

Bewegungsfläche
(mind. je 1 m in Breite
und Tiefe, insgesamt

mind. 1,5 m2)

Funktionsfläche
des Rollcontainers

Weg zum indiv.
zugewiesenen

Arbeitsplatz
(mind. 0,60 m)

Verkehrsweg/
zugleich

Rettungsweg
(mind. 0,875 m)

Schiebetürenschrank
(ohne Funktionsfläche);
dem Arbeitsplatz davor
zugeordnet (nicht für
andere zugänglich)

Die ASR nimmt für Büros folgende Unterscheidung vor:

Zellenbüros (ein bis sechs Arbeitsplätze) sind in der Regel entlang der Fassade angeordnet und über einen gemein -

samen Flur zugänglich.

Großraumbüros sind organisatorische und räumliche Zusammenfassungen von Büro- oder Bildschirmarbeitsplätzen

auf einer 400 m2 oder mehr umfassenden Grundfläche, die mit Stellwänden gegliedert sein können.

Kombibüros stellen in der Regel eine Kombination beider Typen dar.

Gruppenbüros fassen in der Regel bis zu 25 Büro- oder Bildschirmarbeitsplätze zusammen.
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Die wichtigsten Maße für 
Arbeitsräume (Mindestwerte)

Arbeitsräume

• für den 1. Arbeitsplatz im Raum         8 m2

• für jeden weiteren Arbeitsplatz      +6 m2

Büroräume (Richtwerte)

• Zellenbüros 8-10 m2

• Großraumbüros 12-15 m2

Raumhöhen in Abhängigkeit von der 

Raumgröße

• bis zu 50 m2 2,50 m

• mehr als 50 m2 2,75 m

• mehr als 100 m2 3,00 m

• mehr als 2000 m2 3,25 m

(unter definierten Bedingungen begrenzte 

Unterschreitung zulässig, wobei es keine Be-

einträchtigung von Sicherheit, Gesundheit und

Wohlbefinden der Beschäftigten geben darf )

Luftraum je ständig anwesenden Beschäftigten

(nicht durch Einbauten im Volumen verringert)

• überwiegend sitzende Tätigkeit       12 m3

• überwiegend nichtsitzende 

Tätigkeit 15 m3

• schwere körperliche Arbeit 18 m3

Je zusätzliche Person, die sich nicht 

nur vorübergehend im Raum aufhält    +10 m3

Wegebreiten

• Verkehrswege, die zugleich als 

Fluchtwege genutzt werden 0,875 m

(bei Nutzung durch max. 

5 Personen; sonst gestaffelte 

größere Breitenmaße)

• Gänge zu persönlich zuge-

wiesenen Arbeitsplätzen 0,60 m

• Gänge zu gelegentlich 

genutzten Betriebsein-

richtungen 0,50 m

(gemeint sind z. B. Fenster 

oder Heizkörperregler)

Sicherheitsabstände

• ggf. durch Gefährdungsbeur-

teilung festzulegen

• zur Vermeidung von Ganzkörper-

quetschung 0,50 m

(Maße z. T. gemäß ASR A1.8 bzw. ASR A2.3)
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Das im Anhang der ASR dargestellte

Großraumbüro zeigt zusätzlich zur

Möblierung und dem Flächenbedarf

der Einzelarbeitsplätze Funktionsflä-

chen – wie etwa für gemeinsam ge-

nutzte Kopierer/Drucker und Faxge-

räte, einen Besprechungsraum, eine

Teeküche oder einen Raucherraum.

Hieraus ergibt sich ein Flächenbe-

darf von 16,18 m
2

pro Ar beits -

platz. Das belegt, dass der in der ASR

angegebene Richtwert für Großraum-

büros von 12 bis 15 m2 tatsächlich nur

als Untergrenze gelten kann.

Im Anhang der ASR finden sich wei-

tere Skizzen für Einzel-, Dreiperso-

nen-, Gruppen- sowie Kombibüros.

Weitergehende Informationen für

Planung und Gestaltung von Büros

bietet z. B. die Fachinformation ”Bü-

roraumplanung“ der Verwaltungs-

Berufsgenossenschaft (BGI 5050).

Quelle: VBG Hamburg (www.vgb.de)

Wichtige Bestimmungen im Überblick

Ausschnitt aus der Skizze Großraumbüro

Schreibtisch mit
Bildschirm und

Tastatur

Funktionsfläche
des Rollcontainers

Bürostuhl

Bewegungsfläche

Wege

Großraumbüro

u

Quelle: VBG Hamburg
(www.vgb.de)
Erläuterungen hinzuge-
fügt durch IG Metall
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Eine Reihe wichtiger Begriffe aus der

ASR wird im Folgenden dargestellt.

Sie sind nahezu wortgetreu aus

Punkt 3 der ASR übernommen:

Zutritt zur Nutzung von Betriebs-

einrichtungen dienen (z. B. Hei-

zungen, Fens ter, Elektroversor-

gung) 

Stellflächen – Bodenflächen, die

für Arbeitsmittel, Einbauten, Ein -

richtungen und sonstige Gegen-

stände benötigt werden, unab-

hängig davon, ob diese den Bo-

den berühren oder nicht

Funktionsflächen – Bodenflä-

chen, die von beweglichen Teilen

von Arbeitsmitteln, Einbauten

und Einrichtungen überdeckt

werden

Flächen für Sicherheitsabstände

– Bodenflächen an Arbeitsplät-

zen, Arbeitsmitteln, Einbauten

und Einrichtungen, die erforder-

lich sind, um Gefährdungen von

Beschäftigungen zu vermeiden.
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Bewegungsflächen – zusammen-

hängende unverstellte Bodenflä-

chen am Arbeitsplatz, die min -

destens erforderlich sind, um

den Beschäftigten bei ihrer Tätig-

keit wechselnde Arbeitshaltungen

sowie Ausgleichsbewegungen zu

ermöglichen

Bewegungsfreiraum – der zusam-

menhängende unverstellte Raum

am Arbeitsplatz, der mindestens

erforderlich ist, um den Beschäf-

tigten bei der Tätigkeit wechseln-

de Arbeitshaltungen sowie Aus-

gleichsbewegungen zu ermög -

lichen

Gänge zu den Arbeitsplätzen – 

Ver kehrswege, die dem ungehin-

derten Zutritt zu den persön -

lich zugewiesenen Arbeitsplätzen 

dienen

Gänge zu gelegentlich benutzten

Betriebseinricht ungen – Verkehrs-

wege, die dem ungehinderten  

•

•

•

•

•

Grundfläche eines Arbeitsplatzes in der Fertigung

Wichtige Bestimmungen im Überblick

?
Begriffe in der ASR: Was meint ... 

•

•

Quelle: VBG Hamburg (www.vgb.de)

Schrank mit Funktionsfläche
und Sicherheitsabstand 

Funktionsfläche der Maschine: 
Das hervorstehende Maschinenteil
kann sich innerhalb dieser Grenzen

bewegen.

Bewegungsfläche des Beschäftigten: 
Sie muss in der Tiefe und in der Breite 

jeweils mindestens 1 m betragen und als
Fläche mindestens 1,5 m2 groß sein.

Verkehrsweg bzw. Gang zu gelegentlich
benutzten Betriebseinrichtungen: Hierbei

sind die Bestimmungen der ASR A1.8 
Verkehrswege zu erfüllen. Quelle: VBG Hamburg (www.vgb.de)

Erläuterungen hinzugefügt durch IG Metall
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»Die neuen Standards 
zeitnah umsetzen«
Interview mit Hans-Jürgen Urban
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Was bedeutet die neue Arbeitsstät-

ten-Regel zu Raumabmessungen für

den betrieblichen Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz?

Die Größe von Räumen und Flächen

am Arbeitsplatz ist ein wichtiger Fak-

tor für die Qualität der Arbeitsbedin-

gungen. Dabei geht es sowohl um

Fragen der Sicherheit als auch um

das Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Und zwar unabhängig davon, ob die

Arbeit in Werkhallen oder Büros ver-

richtet wird. Die neue Arbeitsstätten-

Regel zu Raumabmessungen orien-

tiert sich am aktuellen Stand wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und gibt

den betrieblichen Akteuren durch die

Nennung von Maß und Zahl mehr

Handlungs- und Rechtssicherheit. So

ist die Frage, was eine ausreichende

Grundfläche ist, mit dieser Regel vor-

läufig beantwortet. In der betriebli-

chen Praxis dürfte sich jetzt so man-

che Auseinandersetzung über die

Auslegung der vielfach unkonkreten

Arbeitsstättenverordnung leichter

bewältigen lassen. Insofern begrüße

ich es sehr, dass die Arbeitsstätten-

Regel zu Raumabmessungen endlich

verabschiedet ist. 

nicht nur der Gesundheit und dem

Wohlbefinden der Beschäftigten,

sondern beeinträchtigen auch die

Leistungsfähigkeit und die Qualität

der Arbeit. Zudem gehen mit zu 

geringen Raumabmessungen oft

schlechte klimatische Bedingungen

und Lärmbelästigung einher. Die

neue Regel sollte jetzt zum Anlass

genommen werden, die betriebli-

chen Flächenmaße pro Arbeitsplatz

zu überprüfen und ggf. Maßnahmen

zur Verbesserung umzusetzen. 

Wie geht es jetzt weiter, was sind

die nächsten Schritte?

Es ist wichtig, dass nun auch die Ar-

beitsstätten-Regel zum Schutz vor

Lärm verabschiedet wird. Mit der No-

vellierung der Arbeitsstättenverord-

nung 2004 sind die Grenzwerte für

Lärm bei Büroarbeit und Tätigkeiten,

die Konzentration erfordern, wegge-

fallen. Ergebnis dieser De regu lie -

rungsaktivitäten ist ein schlechteres

Niveau von Gesundheitsschutz für

die Beschäftigten. Das ist nicht ak-

zeptabel und deshalb wird sich die 

IG Metall dafür einsetzen, dass auch

diese Lücke bald geschlossen wird. In

den Betrieben wird es darauf ankom-

men, dass die neuen Standards mög-

lichst zeitnah umgesetzt werden. Be-

gleitend werden wir Arbeitshilfen für

betriebliche Interessenvertretungen

entwickeln und themenbezogene

Fach  tagungen in 2014 anbieten. Wir

unterstützen alle Arbeitsschutz-Akti-

vitäten, die darauf abzielen, dass die

Beschäftigten möglichst gesund bis

zum Rentenalter arbeiten können.

Warum ist es für die IG Metall so be -

deutend, dass Arbeitsstandards mög -

lichst konkret festgelegt werden? 

In der Tat: Es ist uns ein sehr wichtiges

Anliegen, dass Konkretisierungs- und

Regelungslücken im Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz geschlossen werden.

Durch eindeutige Vorschriften und Re-

geln werden die Arbeitgeber stärker

verpflichtet, auf die Einhaltung von Ar-

beitsstandards zu achten. Gesetzliche

Vorgaben schaffen die erforderliche

Verbindlichkeit, Prävention aktiv zu

betreiben. Und nicht zuletzt sind sie

die Grundlage für die staatlichen Ar-

beitsschutzbehörden. Die bloße Nen-

nung von Schutzzielen ohne Angabe

von Maß und Zahl öffnet der unter-

nehmerischen Willkür Tür und Tor. Der

damit vorgegebene Gestaltungsspiel-

raum wird oft nicht im Sinne des Ge-

sundheitsschutzes genutzt, sondern

nach der Maxime: je billiger desto

besser. 

Ist die neue Regel deshalb auch be-

sonders wichtig für Beschäftigte in

Büros?

Das kann man so sagen. Es ist kein

Zufall, dass in dieser Arbeitsstätten-

Regel ein besonderes Augenmerk auf

die Büroraumgestaltung gelegt wird.

Darauf hat die Bank der Gewerkschaf-

ten im Arbeitsstättenausschuss Wert

gelegt. Nachdem die Arbeitgeber die

„Raum  ökonomie“ zu einem Rationali-

sierungsschwerpunkt gemacht haben,

sind Probleme wie räumliche Enge

und Platzmangel gerade in Groß-

raumbüros weit verbreitet. Dabei

schaden solche Arbeitsbedingungen

Hans-Jürgen Urban, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied
der IG Metall

Für die Praxis
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Für die Praxis

Wichtig für den Betriebsrat
Die ArbStättV (§ 3) verlangt die Beur-
teilung von Gefährdungen beim Ein-
richten und Betreiben von Arbeitsstät-
ten. Dies gilt für bestehende Arbeits-
stätten genauso wie für Neuplanun-
gen. Bei Anwendung der Technischen
Regeln gelten die Anforderungen der
ArbStättV als erfüllt („Vermutungswir-
kung“). Daher sollte der Betriebsrat
mit dem Arbeitgeber die betriebliche
Anwendung der ASR vereinbaren. Mit
einer solchen Betriebsvereinbarung
übt er seine Mitbestimmung nach 
§ 87 Abs. 1. Nr. 7 BetrVG aus.

Die Anwendung der Technischen Re-
geln ermöglicht auch den direkten
Nachweis gegenüber den Aufsichts-
behörden, dass die Schutzziele der
ArbStättV erfüllt werden. Aufwändi-
gere Überprüfungen des Schutzni-
veaus können somit unterbleiben.

Schnell-Check
In diesem Tipp extra sind auf Seite 5
wichtige Maßzahlen aus der ASR zu-
sammengefasst. Mit folgenden Fragen
können Arbeitsplätze oder Arbeits-
bereiche schnell und ohne großen
Aufwand überprüft werden:

• Ist die Fläche der Büros groß 
genug?

• Haben die Räume die notwendige
Höhe?

• Sind die Wege und Gänge breit
genug? Sind sie unverstellt?

• Ist die Bewegungsfläche mindes-
tens 1 m tief, mindestens 1 m breit 
und mindestens 1,5 m2 groß?

• Sind die Flächen vor Türen oder 
Schrankauszügen breit genug?

• Müssen Arbeitsaufgaben bewäl-
tigt werden, für die mehr Raum er-
forderlich ist als die ASR definiert 
(z. B. wegen eines zusätzlich er-

In der jüngeren Vergangenheit traten
immer wieder Unsicherheiten bei Ar-
beitgebern wie Arbeitsschutzbehör-
den bezüglich der Frage auf, wann 
die räumliche Dimensionierung von
Arbeitsräumen als ausreichend ange-
sehen werden kann. Die neue ASR lie-
fert nunmehr hierzu die lange fehlen-
de Untersetzung der Schutzziele der
geltenden Arbeitsstättenver ordnung. 

Die in der ASR A1.2 zusammenge-
fassten arbeitswissenschaftlichen
Erkenntnisse beruhen auf anthropo-
metrischen Daten der berufstätigen
Bevölkerung, aus denen die Größen
von Arbeitsräumen und freien Bewe-
gungsflächen abgeleitet sind. Zur
Vermeidung von gesundheitlichen
Gefährdungen des Muskel-Skelett-
Systems muss die Möglichkeit für
Ausgleichsbewegungen geschaffen
bzw. die Gestaltung bewegungser-

Ernst-Friedrich Pernack
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen
und Familie des Landes Brandenburg,
Vorsitzender des Ausschusses für 
Arbeitsstätten (ASTA)

gonomischer Arbeitsabläufe geför-
dert werden. 

Wie von vielen Arbeitsschutzakteuren
längst erwartet, enthält die ASR A1.2

forderlichen Besprechungstisches
oder einer besonderen techni-
schen Ausstattung)?

Aus einem solchen schnellen Check
können Problemschwerpunkte ermit-
telt und kurz,- mittel- und längerfris-
tige Abhilfemaßnahmen abgeleitet
werden. 

Termine
Fachtagung „Büroraumgestaltung“
27.5.2014 (Frankfurt/Main)

AuG-Update „Arbeitsschutzrecht“
•   SX 01714    13./14.2.2014
Seminar „Gute Arbeit im Büro“
•   SB 02614 22.-25.6.2014
•   SB 04314 19.-22.10.2014
Seminar „Bildschirmarbeit und 
Arbeitsstätten ergonomisch 
ausrichten“ (AuG III B/2)
•   SB 04414 26.-31.10.2014
(Alle Seminare in Sprockhövel)

Die neue Regel aus der Sicht der Arbeitsschutzbehörden
nicht nur Mindestforderungen für
neu zu errichtende Arbeitsstätten;
sie liefert auch einen jahrelang nicht
vorhandenen Ermessensrahmen für
die Nutzung bestehender Bausub-
stanz. Die ASR mit ihren Beispiellö-
sungen zur Gestaltung von Arbeits-
räumen und insbesondere auch 
Büroräumen im Anhang liefert dem 
Arbeitgeber wertvolle Anregungen zur
Lösung spezifischer Probleme. Ein
wesentlicher Vorteil: Bei Umsetzung
der in der ASR enthaltenen Maßga-
ben für die räumliche Ge staltung tritt
die Vermutungs wirkung ein – d.h. die
Anforderungen der Verordnung gelten
als erfüllt. Arbeitgeber wissen jetzt
sehr viel genauer, wie sie das gefor-
derte Schutzniveau realisieren kön-
nen. Und für die Aufsichtsbehörden
sind die Maßstäbe für die Beurteilung
von Arbeitsplätzen klarer und besser
handhabbar. 
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